
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zurzeit bringt die Bundesregierung eine Reihe steuerpolitischer 
Reformen voran. Sie plant u. a., Unternehmen, Beschäftigte und 
gemeinnützige Organisationen zu entlasten und den vorhandenen 
Fachkräftemangel abzufedern. Dabei stehen das neue Aktivrenten­
gesetz, Vereinfachungen im Steuerrecht und Anpassungen der 
globalen Mindeststeuer im Fokus:

Mit dem neuen Aktivrentengesetz will die Bundesregierung die 
Erwerbstätigkeit im Rentenalter fördern. So soll ab 2026 ein steu­
erfreier Betrag von bis zu 2.000 Euro monatlich für Beschäftigte 
über der Regelaltersgrenze gelten. Damit sollen personelle Eng­
pässe entschärft und erfahrene Mitarbeiter länger in den Betrieben 
gehalten werden. Diese Zielrichtung begrüßen wir grundsätzlich. Wir 
vermissen allerdings Ansätze, die darauf abzielen, Möglichkeiten 
und Anreize eines vorzeitigen Renteneintritts einzuschränken. 
Unverständlich ist uns auch, weshalb der geplante Freibetrag nicht 
für Selbstständige oder Freiberufler gilt, obwohl sie häufig länger 
arbeiten und dadurch Arbeitsplätze schaffen. Hier sollte die Bundes­
regierung dringend nachbessern. Das haben wir auch am 1. Dezember 
2025 bei der öffentlichen Anhörung zum neuen Aktivrentengesetz im 
Finanzausschuss des Bundestags deutlich gemacht. 

Von der Rentenpolitik hin zu dringend nötigen Entlastungen im Steuer­
recht: Wir begrüßen u. a. die im Steueränderungsgesetz 2025 geplante 
Anhebung der Pendlerpauschale ab dem ersten Entfernungskilometer, 
da die bisherige Differenzierung systematisch kaum begründbar ist. 
Diese darf aber nur temporär bis zur Umsetzung der Arbeitstagepau­
schale gelten. Sie ist nicht mehr als ein erster Schritt hin zur notwen­
digen Typisierung, Pauschalierung und Steuervereinfachung. Ebenfalls 

positiv ist die vorgesehene Erhöhung von Freibeträgen und Freigrenzen 
im Einkommensteuergesetz und der Abgabenordnung. Allerdings 
sollte die Erhöhung auch für weitere Beträge u. a. in der Lohnsteuer 
gelten. Kritisch sehen wir die Entfristung der Mobilitätsprämie, denn 
sie macht das ohnehin sperrige Steuerrecht noch komplexer und wird 
kaum Wirkung entfalten. Kritisch sehen wir auch den geplanten ein­
geschränkten Anwendungsbereich der Ehrenamtspauschale. Für uns ist 
klar: Das Ehrenamt muss mit allen Mitteln bewahrt und gestärkt werden. 

Mit dem Mindeststeueranpassungsgesetz nimmt die Bundesregie­
rung auch internationale Vorgaben in den Blick. Die Einführung der 
globalen Mindestbesteuerung hat massive Anforderungen für die 
Unternehmen und die Steuerberater mit sich gebracht. Nun setzt 
die Bundesregierung bislang veröffentlichte Leitlinien in nationales 
Recht um. Das schafft Rechtssicherheit. Zudem sieht das Gesetz 
in den begleitenden Maßnahmen Erleichterungen vor. Positiv sind 
die geplante Abschaffung der Lizenzschrankenregelung sowie die 
Anpassungen bei der Hinzurechnungsbesteuerung für Einkünfte mit 
Kapitalanlagecharakter und bei den Freigrenzen für gemischte Ein­
künfte. Bedauerlich ist aber, dass die Bundesregierung eine weitere 
Reduzierung überholter Missbrauchsvermeidungsnormen verpasst. 
Damit verschenkt sie viel Potenzial für wirksame Entlastungen. 

Insgesamt zeigt sich: Mit ihrer aktuellen Steuerpolitik geht die Bun­
desregierung grundsätzlich in die richtige Richtung. Neben einigen 
Nachbesserungen fordern wir zudem, die im Koalitionsvertrag an­
gekündigte Vereinfachung durch Pauschalisierung und Typisierung 
endlich in materielles Steuerrecht umzusetzen. Dafür macht sich die 
BStBK weiterhin stark. 

Ihr Hartmut Schwab

Chancen und Lücken  
der aktuellen Steuerpolitik

Prof. Dr. Hartmut Schwab
Präsident der BStBK
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Die BStBK nahm am 31. Oktober 2025 zum 
Referentenentwurf zur Neuordnung aufsichts­
rechtlicher Verfahren des Bundesministe­
riums der Justiz und für Verbraucherschutz 
Stellung. Dieser enthält aus Sicht der BStBK 
sinnvolle, praxisnahe Regelungen – einzelne 
Punkte sollten aber überarbeitet werden.

Die BStBK begrüßt, dass künftig die Fi­
nanzgerichte für Rechtsbehelfe gegen Ent­
scheidungen der Steuerberaterkammern 
zuständig sein sollen, während Rechtsbe­
helfe gegen von der Steuerberaterkammer 
erteilte Rügen weiterhin bei den Landge­
richten verbleiben. Ein richtiger Schritt, 
der die bisherige Rechtswegzersplitterung 

aufhebt. So waren Entscheidungen bislang 
teils den Verwaltungs- und teils den Finanz­
gerichten zugeordnet. Auch die Möglichkeit, 
in berufsgerichtlichen Verfahren auf Antrag 
der Staatsanwaltschaft – vergleichbar dem 
Strafbefehl – schriftliche Maßnahmenbe­
scheide zu erlassen, unterstützt die BStBK. 
Das würde das Verfahren beschleunigen. 

Kritisch sieht sie hingegen u. a. die Rege­
lungen zur Praxisabwicklung. Die geplante 
Begrenzung der Bürgenhaftung der Steuer­
beraterkammern auf 10.000 Euro und die 
weiterhin vorgesehene uneingeschränkte 
Pflicht des Abwicklers, schwebende An­
gelegenheiten abzuwickeln und laufende 

Mandate fortzuführen, könnten unter den 
Berufsträgern für weniger Bereitschaft sor­
gen, das Amt des Praxisabwicklers zu über­
nehmen. Daher fordert die BStBK die Strei­
chung der 10.000-Euro-Deckelung und ein 
Ermessen für den Praxisabwickler. Das für 
zwei Jahre nach seiner Bestellung geltende 
Wettbewerbsverbot für den Praxisabwickler 
– soweit keine Zustimmung der Erben oder 
des früheren Steuerberaters vorliegt – sollte 
nach Auffassung der BStBK erhalten bleiben. 

Die Stellungnahme ist unter 
www.bstbk.de bei „Themen“ im 
Bereich „Berufsrecht“ verfügbar. 

Am 10. November 2025 fand die diesjährige 
Berufsrechtstagung des Deutschen wissen­
schaftlichen Instituts der Steuerberater e.V. 
(DWS-Institut) mit dem Titel „Zukunftsfä­
higkeit des Berufsrechts in Zeiten digitaler 
Transformation“ in Berlin statt. 

Prof. Dr. Hartmut Schwab, BStBK-Präsident 
und Vorstandsvorsitzender des DWS-Insti­
tuts, betonte in seiner Begrüßungsrede die 
berufspolitische Bedeutung und Aktualität 
des Tagungsthemas. In Steuerberatungs­
kanzleien sei Künstliche Intelligenz, kurz KI, 
längst Teil des Arbeitsalltags und übernehme 
bereits standardisierte Tätigkeiten. Darin 
liegen laut Schwab erhebliche Chancen für 
die Steuerberatung, die es jetzt und in Zu­
kunft zu nutzen gelte. Klar sei: Der Mensch 
bleibe unabdingbar. Denn die Berufsträger 
tragen weiterhin die Verantwortung dafür, 

B E R U F S R E C H T

DWS-Berufsrechtstagung 2025: Zukunftsfähigkeit  
des Berufsrechts in Zeiten digitaler Transformation

V. l. n. r.: Prof. Niko Härting, Prof. Dr. Matthias Kilian, Prof. Dr. Thomas Mann, 
Simon Thomas, Dr. Dieter Mehnert und Prof. Dr. Hartmut Schwab

dass die Qualität der Arbeitsergebnisse den 
hohen Anforderungen des Berufsstands ent­
spricht. Aber auch die mit dem Einsatz von 
KI verbundenen Risiken für den steuerbera­
tenden Bereich seien im Blick zu behalten.  

In seinem Impulsvortrag erläuterte Prof. Niko 
Härting, Anwalt für IT-Recht und ständiger 
Mitarbeiter der Zeitschriften IT-Rechtsbera­
ter und IP-Rechtsberater, welche KI-Anwen­
dungen in der Steuerberatung von Bedeutung 
sind. Zudem machte er die berufsrechtlichen 
Problemfelder bei der Nutzung von KI in 
Steuerberatungskanzleien deutlich. Nach 
seiner Auffassung überwögen aber die Vor­
teile einer KI-Einbindung, vorausgesetzt, die 
Berufsträger schafften die richtigen Grund­
lagen – etwa durch Sicherheitsmaßnahmen, 
Verschwiegenheitsvereinbarungen und gut 
geschultes Personal.

Der zweite Vortrag von Prof. Dr. Matthias 
Kilian, Berufsrechtsexperte der Anwälte und 
Steuerberater, widmete sich zivilrechtlichen 
Problemen des KI-Einsatzes in der Steuer­
beratung. Entscheidend sei nicht, was KI 
könne, sondern wie sie sich in ein System 
personaler Verantwortung einfüge. KI dürfe 
als Hilfsmittel genutzt werden, doch Berufs­
träger müssten die Arbeitsergebnisse eigen­
ständig prüfen und freigeben.

Anschließend diskutierten die Referenten 
unter der Moderation von Prof. Dr. Thomas 
Mann, Vorsitzender des wissenschaftlichen 
Arbeitskreises „Berufsrecht“ des DWS-Insti­
tuts, mit Simon Thomas vom Digitalverband 
Bitkom und BStBK-Präsidialmitglied Dr. Dieter 
Mehnert auf dem Podium. Letzterer stellte 
klar, dass sich das Berufsrecht den Anforde­
rungen durch KI stellen müsse. Arbeitgeber 
sollten bspw. eine entsprechende Infrastruk­
tur bereitstellen, um zu verhindern, dass Mit­
arbeiter auf private Apps zurückgreifen und 
Sicherheitsmaßnahmen unterwandern.

Die Aufzeichnung der Veran-
staltung ist auf der Website des 
DWS-Instituts e.V. unter  
www.dws-institut.de/event/dws-
berufsrechtstagung/ abrufbar.

BStBK zur geplanten Neuordnung aufsichtsrechtlicher Verfahren

B E R U F S R E C H T
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F O K U S  FA C H K R Ä F T E I N I T I AT I V E

Der steuerberatende Beruf steht wie viele andere Branchen vor einer 
zentralen Herausforderung: dem zunehmenden Mangel an qualifi­
zierten Nachwuchskräften. Immer mehr Kanzleien spüren die Eng­
pässe bereits deutlich. Die Realität ist einfach: Wer heute ausbildet, 
kann seine Personalprobleme morgen lösen.

Mit der neuen bundesweiten und kostenfreien Ausbildungs- und 
Praktikumsplatzbörse hat die BStBK nun ein leistungsfähiges 
Werkzeug konzipiert und entwickelt, das Kanzleien konkret in der 
Nachwuchsgewinnung unterstützt.

Unter www.zahltsichausbildung.de/jobs können junge Menschen Aus­
bildungsplätze, Praktika oder Werkstudentenstellen finden, filtern 
und sich direkt aus der Anzeige heraus bewerben. Die Webseite ist 
Teil der gemeinsamen Fachkräfteinitiative von BStBK, DStV e. V. und 
DATEV eG. Sie ist eingebettet in die Imagekampagne #zahltsichaus­
bildung, die gezielt die Generation Z anspricht und authentische 
Einblicke in den Berufsalltag bietet.

Für Kanzleien bietet die neue Börse umfassende Möglichkeiten, 
sich attraktiv zu präsentieren: Über das modernisierte Stellen­
formular lassen sich offene Ausbildungsplätze – auch im Rahmen 

eines Studiums oder einer Umschulung –, Werkstudentenstellen 
und Praktika kostenfrei eintragen. Die Eingabe erfolgt unkompli­
ziert über die Kampagnenseite „GEMEINSAM handeln!“ unter www.
initiative-gemeinsam-handeln.de/stellenboerse. Daneben sind auf der 
Kampagnenseite viele spannende Themen mit weiteren Hilfsmitteln 
aufbereitet, die Steuerberaterinnen und Steuerberater unterstützen 
sollen, bei allen Fragen Schritt für Schritt zu einer erfolgreichen 
Fachkräftestrategie zu gelangen. 

Doch so wichtig moderne Tools und neue Plattformen auch sind: 
Entscheidend bleibt, dass Steuerberaterinnen und Steuerberater sie 
als Berufsstand aktiv nutzen. Keine digitale Lösung wirkt, wenn sie 
ungenutzt bleibt. Jede Kanzlei, die ausbildet, trägt dazu bei, unseren 
Beruf zukunftsfest zu machen. Die neue Ausbildungsplatzbörse 
ist ein Angebot – aber die Verantwortung liegt bei uns allen. Wir 
müssen den jungen Menschen zeigen, warum der Ausbildungsberuf 
„Steuerfachangestellte“ attraktiv, modern und krisensicher ist. 

Die neue Börse bietet dafür beste Voraussetzungen. Sie macht es jun­
gen Talenten leichter, uns zu finden – und uns leichter, die Fachkräfte 
von morgen zu gewinnen. Nutzen wir diese Chance. Gemeinsam han­
deln – gemeinsam ausbilden – gemeinsam den Berufsstand stärken.

Jetzt ausbilden – Zukunft sichern!
Seit Mitte November ist die neue bundesweite Ausbildungs-  

und Praktikumsplatzbörse der BStBK online. Sie unterstützt  

Kanzleien bei der Nachwuchsgewinnung und stärkt damit  

den Berufsstand. Doch klar ist: Nur wenn der Berufsstand heute  

ausbildet, sichert er die Fachkräfte von morgen.
Alexander C. Schüffner

Vizepräsident der BStBK

Tag der jungen Freien Berufe in Berlin 

T R E F F P U N K T  B E R L I N

Am 7. November 2025 lud der Bundesverband 
der Freien Berufe e. V. (BFB) zum ersten Tag 
der jungen Freien Berufe mit dem Titel „Next­
Gen, Freie Berufe und frische Perspektiven“ 
nach Berlin ein. Knapp 100 junge Freiberufler 
sowie Vertreter aus Politik, Wissenschaft und 
Verbänden folgten der Einladung.

Dr. Stephan Hofmeister bei seiner Begrüßung
© BFB/Henning Schacht

Inhaltlich standen persönliche Erfahrungsbe­
richte, praxisnahe Einblicke in die Gründung, 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie 
klare politische Akzente der jungen Genera­
tion im Mittelpunkt. Nach der Begrüßung von 
BFB-Präsident Dr. Stephan Hofmeister disku­
tierten Experten in der Ideenrunde „Funda­
ment für Gründergeist bauen“ über Dynamik 
und Herausforderungen der freiberuflichen 
Gründerszene. Sie teilten wichtige Tipps für 
den Schritt in die Selbstständigkeit mit dem 
Publikum. Zudem warb BStBK-Präsident Prof. 
Dr. Hartmut Schwab bei seiner Meldung aus 
dem Publikum für das Engagement in den 
Kammern. Die Steuerberaterkammern seien 
bspw. eine wichtige Anlaufstelle für Informa­
tionen, Angebote und für ein hilfreiches Netz­
werk. Gerade die Vernetzung mit anderen 
Berufsträgern ermögliche einen Austausch 
auf Augenhöhe und bringe oftmals wichtige 
Impulse für den eigenen Berufsalltag.

B S T B K  I N  D E N  M E D I E N

12.11.2025
Handelsblatt online 
„Anwalt mit Investor will erneut  
gegen Fremdbesitzverbot klagen“

11.11.2025
finanzen.net
„Steuererklärung 2024:  
Jetzt Steuer selbst machen und Geld 
vom Finanzamt zurückholen“

06.11.2025
Handelsblatt
„Streit um Fremdbesitz:  
Rendite statt Beratung?“

29.10.2025
Frankfurter Allgemeine Zeitung
„Frontalangriff auf  
Steuerberaterreform“
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Ausschreibung „Förderpreis Internationales 
Steuerrecht“ endet bald
Noch bis zum 31. Dezember 2025 können 
sich junge Wissenschaftler für den „Förder­
preis Internationales Steuerrecht“ 2026 bei 
der BStBK bewerben. Die BStBK vergibt den 
Preis jährlich für herausragende Veröffent­
lichungen auf dem Gebiet der internationa­
len Besteuerung. Damit sollen Arbeiten von 
Absolventen eines juristischen oder wirt­
schaftswissenschaftlichen Studiengangs mit 
dem Forschungsschwerpunkt „Internationa­
les Steuerrecht“ ausgezeichnet werden, um 
bestehende Wissenslücken zu schließen und 
relevante Erkenntnisse einem breiten Publi­
kum zugänglich zu machen.

Der Förderpreis ist mit 3.000 Euro dotiert 
und ermöglicht die Teilnahme am Kongress 

der International Fiscal Association 2027 in 
Stockholm. Die Auszeichnung wird am 4. Mai 
2026 auf dem DEUTSCHEN STEUERBERATER­
KONGRESS in Berlin verliehen. 

Interessierte können die Bewerbungsun­
terlagen bis Ende des Jahres bei der BStBK 
zu Händen der Geschäftsführerin Claudia 
Kalina-Kerschbaum, Wallstraße 58/59, 10179 
Berlin, einreichen. Ansprechpartnerin für 
Bewerbungen ist Julia Spieker, Tel: 030 
240087-65, E-Mail: steuerrecht@bstbk.de. 

Die ausführlichen Teilnahme
bedingungen sind abrufbar 
unter www.bstbk.de.

S T E U E R R E C H T

Live-Webinar

Update 2025: Aktuelle Entwicklungen 
im Internationalen Steuerrecht –

Rechtsänderungen, Rechtsprechung, 
Verwaltungsanweisungen 

08./09.12.2025
11./12.12.2025

Live-Webinar
Workshop Markenbewertung

09.12.2025 (Halbtagesseminar)

Live-Webinar
Remote Work, Teleworking und 

Auslandsentsendungen: Lohnsteuer, 
Betriebsstätten, Sozialversicherung

09.12.2025

Live-Webinar:
Update 2025: Zölle und Verbrauch
steuern – Aktuelle Entwicklungen, 

Rechtsänderungen, Rechtsprechung 
09./10.12.2025

Live-Webinar
Die ersten 100 Tage in Führung – Ihr 
Start als Führungskraft in der Kanzlei

12.12.2025

 Informationen und Anmeldung unter 
https://seminare.bstbk.de
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Folgen Sie uns auf unseren  
Social-Media-Kanälen!

T E R M I N E

T R E F F P U N K T  B E R L I N

Die Geschäftsführer der 
21 Steuerberaterkammern 
sowie der Bundessteuer­
beraterkammer trafen sich 
am 11. November 2025 zur 
alljährlichen Konferenz in 
Berlin. 

Die BStBK informierte 
über aktuelle berufs- und 
steuerrechtliche Entwick­
lungen und diskutierte mit 
den Teilnehmern u. a. über 
materielle Themen des Be­
rufsrechts, Aktivitäten bei 
der Aus- und Fortbildung 
sowie das Engagement 
bei der Unterstützung der 
Berufsangehörigen. 

Geschäftsführerkonferenz
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